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Ortsgesetz liber die 6ffentliche Ordnung

Inkrafttreten: 12.10.1994

Zuletzt geandert durch: 88 3a und 10a neu eingefiigt sowie § 10 geédndert und Anlage
angefugt durch Ortsgesetz vom 25.02.2025 (Brem.GBI. S. 52; ber. S. 71)

Fundstelle: Brem.GBI. 1994, 277

Gliederungsnummer: 2183-a-2

Der Senat verkiindet das nachstehende von der Stadtblrgerschaft nach § 3 a des
Gesetzes uber Rechtsetzungsbefugnisse der Gemeinden vem 16. Juni 1964 (Brem.GBI.
S. 59 - 2012-a-1), das zuletzt durch das Gesetz vom-3aMai 1994 (Brem.GBI. S. 123)
geéandert worden ist, sowie § 6 Abs. 4 der Rasenmaherlarm-Verordnung in der Fassung
der Bekanntmachung vom 13. Juli 1992 (BGBI. | S. 1248), die zuletzt geandert durch
Artikel 33 des Gesetzes vom 27. April 1993 (BGBI. | S. 512), ge&ndert worden ist, in
Verbindung mit Artikel 1 des Gesetzes zur Ausfiihrung des Gesetzes Uber
Ordnungswidrigkeiten und des Einfuhrungsgesetzes zum Gesetz Uber
Ordnungswidrigkeiten vom 1. Qktober 1968 (Brem.GBI. S. 147-45-c-1), beschlossene
Ortsgesetz:

§1
MiRbrauchliche Formen der Bettelei

Die Bettelei in Begleitung von Kindern oder durch Kinder ist untersagt. Ferner ist die
Bettelei untersagt, soweit Personen bedrangt, festgehalten oder beruhrt werden.

§2
Betdaubungsmittelkonsum auf 6ffentlichen Flachen

Das Lagern sowie das dauerhafte Verweilen von Personen auf 6ffentlichen Flachen in
einer fur Dritte beeintrachtigenden Art zum Zwecke des Konsums von Betdubungsmitteln
nach dem Betdubungsmittelgesetz ist untersagt.
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§3
Benutzung von Rasenméahern und motorbetriebenen Gartengeréten

Hand- und motorbetriebene Rasenmaher sowie andere motorbetriebenen Gartengerate
mit Ausnahme elektrisch betriebener Gartenpumpen dirfen an Werktagen in der Zeit von
13 bis 15 Uhr und von 19 bis 7 Uhr nicht betrieben werden. Das gilt in der Zeit von 13 bis
15 Uhr nicht fur Rasenmaher und motorbetriebene Gartengeréte, die im Gartenbau oder in
der Landschaftspflege eingesetzt werden. An Sonn- und Feiertagen dirfen Rasenméaher
und motorbetriebene Gartengerate mit Ausnahme elektrisch betriebener Gartenpumpen
nicht benutzt werden.

§4
Kennzeichnung von Wegen und Garten und Kleingartengebieten

(1) Wege in Kleingartengebieten sind mit einem unverwechselbaren Namen zu
kennzeichnen. Die Bezeichnung des Weges mul3 mindestens am Anfang und am Ende
des Weges, bei Wegekreuzungen auch dort, durch ein deutlich lesbares und gut
einsehbares Schild kenntlich gemacht werden. Zur Beschaffung, Anbringung und
Instandhaltung der Schilder sind die Kleingartenvereine oder, soweit nicht vorhanden, die
Pachter oder Wegeeigentimer verpflichtet.

(2) Der Kleingartenverein oder, falls ein solcher nicht vorhanden ist, der Pachter oder der
Wegeeigentimer hat die Kleingarten fir jeden Weg, beginnend mit der Nummer 1,
fortlaufend zu numerieren und die Nummern den Besitzern zuzuteilen. Am Eingang der
Garten sind Schilder mit den zugeteilten Kleingartennummern sowie mit Vor- und
Zunamen der Besitzer deutlich lesbar anzubringen. Zur Beschaffung, Anbringung und
Instandhaltung der Schilder sind die Besitzer verpflichtet.

(3) 8 38 des Bremischen Landesstraldengesetzes bleibt unberthrt.

8§85
StraBRenmusik

Strallenmusikanten mussen nach spatestens 30 Minuten ihren Darbietungsort wechseln.
Der neue Darbietungsort muf3 so weit entfernt sein, dal3 eine Gerduschbelastigung am
vorherigen Darbietungsort ausgeschlossen ist; in jedem Fall muf3 ein Abstand von
mindestens 100 m eingehalten werden. Die Benutzung von Verstarkeranlagen ist nicht
zul&ssig. § 18 des Bremischen Landesstrallengesetzes bleibt unberthrt.

§6
Tierhaltung

(1) Tiere sind so zu halten, dal3

a) andere Personen nicht gefahrdet werden,
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b) andere Personen durch Gerausche, Gertiche oder in sonstiger Weise nicht
unzumutbar beeintrachtigt werden; dies gilt nicht fir die Haltung von Nutztieren in
landwirtschaftlichen Betrieben,

c¢) fremdes Eigentum nicht beschadigt werden kann.

(2) Wer Hunde fuhrt, hat zu verhindern, dal3 das Tier

a) Personen oder Tiere ausdauernd anbellt, sie anspringt, anfallt oder sonst nicht
unerheblich beunruhigt,

b) offentliche Gehwege oder offentliche Grinflachen verunreinigt oder, beschadigt.
Verunreinigungen sind unverziglich zu beseitigen; die dazu erforderlichen
Vorrichtungen sind stets mitzufiihren.

(3) In FuBgangerzonen und in der der Allgemeinheit zugéanglichen umfriedeten oder
anderweitig abgegrenzten Park-, Garten- und Grinanlagen dtirfen Hunde nur angeleint
gefuhrt werden. Auf dem Weserdeich im stadtbremischensUberseehafengebiet
Bremerhaven von der Stadtgrenze Bremerhavens bis zur Kaiserschleuse sind Hunde in
der Zeit vom 1. April bis 30. September angeleint zufthren.

(4) Hunde durfen nicht auf Kinderspielplatze mitgenommen werden; auf Rasenflachen
offentlicher Parks, die als Liege- oder/Spielwiese gekennzeichnet sind, dirfen Hunde nur
in der Zeit vom 1. Oktober bis 31, Marz mitgenommen werden.

(5) Die Absatze 2 bis 4 gelten nieht flr Blindenfiihrhunde oder Diensthunde 6ffentlicher
Stellen.

§7
Abbrennen von Fackeln

Fackeln durfen auf offentlichen StralRen und in 6ffentlichen Anlagen nur mit Erlaubnis der
Ortspolizeibehdrde abgebrannt werden; soweit das Abbrennen von Fackeln im Rahmen
von Veranstaltungen erfolgt, gentigt es, die Erlaubnis nur dem Veranstalter zu erteilen. Die
Erlaubnis kann mit Auflagen und Bedingungen versehen werden. Sie ist mitzufihren und
auf Verlangen der Polizei vorzuweisen. Innerhalb des Hafenbereichs ist das Abbrennen
von Fackeln verboten.
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§8
Osterfeuer

(1) Osterfeuer und sonstige im Zusammenhang mit dem Osterfest stehende Feuer dirfen
nur am Ostersonnabend und am Ostersonntag in der Zeit von 19 bis 24 Uhr abgebrannt
werden. Die Feuer durfen nur in einem Abstand von mindestens 200 m von Gebauden
oder brennbaren Gegenstanden entziindet werden; bis zum Erléschen des Feuers ist
durch den Veranstalter eine Brandwache zu stellen, die mit feuerbekampfenden
Geréatschaften auszustatten ist. Fiir die Feuer dirfen lediglich Gestriipp, Aste, Zweige und
Stamme verwendet werden. Mit dem Aufschichten der Haufen darf frihestens 14 Tage vor
dem Abbrennen begonnen werden. Die aufgeschichteten Haufen sind unmittelbar vor dem
Anzinden, frihestens am Tag zuvor umzuschichten; dabei gefundene Tiere sind an einen
sicheren Platz zu verbringen. Das Abbrennen von Feuern ist der Ortspolizeibehdrde
spatestens 14 Tage vorher anzuzeigen.

(2) Die Ortspolizeibehérde kann im Einzelfall Ausnahmen‘von den Bestimmungen des
Absatzes 1 Satz 1 zulassen. Sie kann ferner Ausnahmen von den Bestimmungen des
Absatzes 1 Satz 2 zulassen, wenn aus Sicht des(vorbeugenden Brandschutzes keine
Bedenken bestehen.

(3) Die Bestimmungen der Verordnung Uber die Beseitigung von Abféallen auf3erhalb von
Abfallbeseitigungsanlagen vom 6. September 1976 (Brem.GBI. S. 196 - 2129-e-3) bleiben
unberdhrt.

§9
Werksignale

Werksignale dirfen auRerhalb des Werkbereichs nicht stérend horbar sein. Sie dirfen
nicht zur Verwechslung mit den.durchramtliche Bekanntmachung bekanntgegebenen
Signalen fur Feuer-, Katastrophen- und sonstige Alarme Anlaf3 geben.

§10
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsatzlich oder fahrlassig

1. entgegen § 1 in Begleitung von Kindern bettelt,
a)
b) entgegen 8§ 1 bettelt, indem Personen bedréangt, festgehalten oder berihrt
werden,

2. entgegen § 2 Satz 1 zum Zwecke des Betaubungsmittelkonsums auf 6ffentlichen
Flachen in einer fur Dritte beeintrachtigenden Art lagert oder dauerhaft verweilt,
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entgegen § 3 Rasenmaher oder motorbetriebene Gartengerate betreibt,

entgegen § 4 Abs. 1 Wege in Kleingartengebieten nicht kennzeichnet,

entgegen § 4 Abs. 2 kein Schild mit der Kleingartennummer und dem Vor- und
a) Zunamen anbringt oder instandhalt,
b)
entgegen § 5 den Darbietungsort nicht nach 30 Minuten wechselt, nicht einen
Abstand von mindestens 100 m zum vorherigen Darbietungsort einhélt oder
Verstarkeranlagen benutzt,

entgegen § 6 Abs. 1 Tiere so hélt, dal’3 Personen geféahrdet oder unzumutbar
beeintrachtigt werden oder fremdes Eigentum beschadigt.wird,

entgegen § 6 Abs. 2 Buchstabe a) als Fuhrerines Hundes nicht verhindert, daf3
das Tier Menschen oder Tiere ausdauernd anbellt, sie anspringt, anfallt oder
sonst beunruhigt,

entgegen § 6 Abs. 2 Buchstabe b) Verunreinigungen nicht unverziglich beseitigt

oder die dazu erforderlichen Vorrichtungen nicht mit sich fuhrt,

entgegen § 6 Abs. 3 einen Hund nicht angeleint fuhrt,

a) entgegen § 6 Abs. 4 einen.Hund auf Kinderspielplatze oder Rasenflachen

b) offentlicher Parks mitnimmt, die als Liege- oder Spielwiese gekennzeichnet sind,
c)

d) 7. entgegen § 7 ohne Erlaubnis der Ortspolizeibehtrde oder innerhalb des

e) Hafenbereichs Fackeln abbrennt,
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a) entgegen 8§ 8 Abs. 1 Satz 1 ohne Erlaubnis der Ortspolizeibehdrde zu anderen
als den zugelassenen Zeiten Osterfeuer oder im Zusammenhang mit dem
Osterfest stehende Feuer abbrennt,

b) entgegen § 8 Abs. 1 Satz 2 nicht den vorgeschriebenen Abstand einhalt oder fur

die Dauer des Abbrennens keine Brandwache aufstellt,

c) entgegen § 8 Abs. 1 Satz 3 andere Gegenstande verwendet,

d) entgegen 8§ 8 Abs. 1 Satz 4 den Haufen bereits friiher als 14 Tage vor dem
Abbrennen aufschichtet,

e) entgegen 8§ 8 Abs. 1 Satz 5 den aufgeschichteten Haufen.nicht umschichtet oder

dabei gefundene Tiere nicht an einen sicheren Platz verbringt,

f) entgegen § 8 Abs. 1 Satz 6 Feuer abbrennt; ohne dies der Ortspolizeibehdrde
angezeigt zu haben,

9. entgegen § 9 Werksignale so einrichtet, dalé sie.au3erhalb des Werkbereichs stérend

horbar sind oder zur Verwechslung mit:Signalen fur Feuer-, Katastrophen- und
sonstige Alarme Anlal3 geben.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer GeldbulRe bis 500 DM geahndet werden.

(3) Die Ortspolizeibehérde ist zustandig fur die Verfolgung und Ahndung von
Ordnungswidrigkeiten nach diesem Ortsgesetz.

8§11
Aufhebung von Vorschriften

Die 88 5, 6, 14 bis 29'und 31 bis 42 der StraRenordnung fur die Stadt Bremen in der
Fassung der Bekanntmachung vom 1. September 1969 (Brem.GBI. S. 119 - 2183-a-1),
zuletzt geandert durch Gesetz vom 8. September 1992 (Brem.GBI. S. 296), werden
aufgehoben.

§12
Inkrafttreten

Dieses Ortsgesetz tritt am Tage nach seiner Verkindung in Kraft.
Bremen, den 27. September 1994

Der Senat

Seite 6 von 7






	Ortsgesetz über die öffentliche Ordnung
	§ 1 Mißbräuchliche Formen der Bettelei
	§ 2 Betäubungsmittelkonsum auf öffentlichen Flächen
	§ 3 Benutzung von Rasenmähern und motorbetriebenen Gartengeräten
	§ 4 Kennzeichnung von Wegen und Gärten und Kleingartengebieten
	§ 5 Straßenmusik
	§ 6 Tierhaltung
	§ 7 Abbrennen von Fackeln
	§ 8 Osterfeuer
	§ 9 Werksignale
	§ 10 Ordnungswidrigkeiten
	§ 11 Aufhebung von Vorschriften
	§ 12 Inkrafttreten


